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E r s t e N u m m e r i m » e u e n J a h r e . 

L i n l a d u n g z u m A b o n n e m e n t . 

M i t dem 1. J a n u a r lginnt das Abonne-
ment des J ah re s 1872 dei 

„ O b w a l d n e r B ß s s r e u n d " . 
D a s B l a t t wird für die Interesseu der 

kathol. Kirche unentwegt »d überall, wo sie 
ungerecht angefeindet werde, einstehen, und in 
politischen Fragen für Walheit nnd Recht und 
die Grundsätze des KonseAtismns das W o r t 
führen. 

Amtliche Bekanntmachnieu nnd Zivilstands-
register der Gemeinden wchen regelmäßig er-
scheinen. 

Vermöge seiner großen erbreitnng empfiehlt 
sich das B l a t t dem T i t . P >likum zu Inseraten 
bestens. E s werden diesel tt stets prompt und 
billig besorgt. 

D a s A b o n n e m e n t stet jährlich f ranko 
dnrch die ganze S c h w e i z e r . 3 . 8 0 , halb-
jährlich F r . 2 . — , vierteährli l) F r . 1. — . 
I n der Druckerei abgeholtIhrlich F r . 3 . 6 0 , 
halbjährlich F r . 1. 8 0 . ; 

T i e E z y e d . des „Hlv . V o l k s s r e u n d " . 

V o t u m von Nkt iona l rch W i r z über die 
Ä lo f t c r fk ; e , 

vom 15. Dez. abgegeben in der Sitzn 

Siebner erwiderte zuerst d 
sich dahin ausgelassen hatte, 
scher Seite kein Verständniß 
gibt zu, für die Freiheitsliebe d 
in der katholischen Urschweiz 
dagegen bestehe dort ein a»de| Freiheitssinn, welcher 
eben Hrn. Carteret serne lieg 

Bezüglich der Jesuitenfra, 
aus deu Boden der katholischen 
beider Räthe itnb weist auf qt abgegebene Voten hin. 

Hrn. Carteret, welcher 
hege matt von katholi-
freiheitliche Ideen, er 

Hrn. Carteret habe nian 
llerdings keinen Sinn, 

"teilt sich der Sprechende 
oiinnissionsniinderheiten 

Wohl ließe sich fragen, weitn 
warum schließen Sie nicht 
reit Strebungen offenkundig <tu das Privateigeitthutn 
gerichtet sind, welches bei,» Schweizervolk um deß-
willen in besonderem Werthe st 
hier zumeist Produkt der eu 
in reichen Thaten der Gemeiittzigkeit edle Anweitdnng 
erhält, tlnd weil sich in ihm > 
die einzige, Unterlage des f 
Allein ich mag diese Pamllellticht ziehen, die Jnter-

ischen Sinn des Schwei-
sätzlich gegen Prohibitiv-

nationale schreckt mich beim pr 
zervolkes nicht, und ich bin gr> 
gesetze. 

Was die von einem vettten Vorredner gemachte 
Aeußerung betrifft, als dürfe ts Papstthum nach eige-
nein Entscheid sich mit der (lifation uitd dem gort 
schritt nicht versöhnen, so ich unter einer ganzen 
Reihe reformirter Schriftstew nur auf zwei hin: Joh 
Müller itnb Gnizot, welche lyl t besagen, ob die Päpste 
nichts für die Civilisation geti haben. Wie stünde es 
um die europäische Kultur, wc die ©Schichte der Papjte 

ne Jesuiten ausschließen, 
Internationale aus, de-

weil dieses Eigenthum 
'tt Arbeit ist, weil es 

t auch'eine, freilich nicht 
n Bürgerthnms siitdet. 

aus der Geschichte dieser Kultur durch alle Jahrhunderte 
zurück ausgestrichen würden 

Mit Entrüstung weise ich die verläuinderischeu Aus-
fälle zuriick, welche gegeit die in den Klöstern waltende 
Moral tmd Hnmanität hier unverhehlt erhoben wurden. 
Anderseitig kann ich Hrn. Bundesrath Cvrvsole nur un-
terstützen, wenn er sagt, daß gegen das Verbot der Ro-
vizenaufnahme das gefammte Volk der Urkantone, ab-
gesehen von politischen Spaltungen, Einen Schrei ge-
rechten Ntttvilleits erheben würde. 

Der ebenso beredten als dankenswerthen Schilde-
rttng der Verdienste dieser Stifte ab Seite des Herrn 
BnndeSrath C^rüfole kann ich, ohite ntir nnbescheidene 
Wiederholungen ztt erlauben, mit dem besten Willen nichts 
beifügen und es erübrigt mir mir, daß ich gegen das 
Verbot der Klöstergründung entschieden remoustrire, 
was natürlich seinett potenzirte» Bezug auf die bestehen-
den Cottvettte hat. Ich argttmentire hier zuerst vom 
allgemein freiheitlichen Standpunkt aus. 

Titl. Wie die Bundesverfassung von 1848 da-
rin die heilsamste Centralisation erzielte, daß sie bett in-
dividuellen Rechten des Schweizerbürgers mannigfache 
Garantien gab, so hat ja auch das vorliegende Revi-
sionswerk zumal die Bestimmung, daß es diese ittdivi-
dnell freiheitlichen Grundlagen ganz dem bessern Geiste 
der Zeit gemäß ans eine noch breitere Basis stellen soll. 
Und mit Recht ist in den Kommissionen tvie anderwärts 
betont worden, daß wo der einzelne Bürger an Freiheit 
der Bewegung Zuthat erhält, da werde der Kantonsbür-
ger kanm Protest erheben. Matte Herren, welche Kon-
sequenz dürften Sie aber zwischen diesem großen Prinzip 
vom Staate ungehemmter freiheitlicher Entwickelung einer-
feits und dem Verbote religiöser Verbindungen, also ei-
ner intensiven Beschränkung der Vereins- nnd Stistungs-
sreiheit anderseits ausfindig machen können. Sie wer-
den mir entgegenhalten, dieses Verbot geschehe im In-
teresse der individuellen Freiheit, welche nirgends so sehr 
tvie in den Klöstern aufgehoben werde. Aber, meine 
Herren, wer begibt sich da der individuellen Freiheit, 
ist es nicht das Individuum, das es in einem freien 
Selbstbestimmnngsakte thut, wollten Sie aber prinzipiell 
das verbieten, so würden Sie in der Konsequenz mit 
allen obligatorischen Verpflichtltngsakten in Widerstreit 
gerathen. Ist absolute Freiheit in der Ehe, ist sie beim 
Militär, beim Arbeiter-, beiin Dienstbotenverhältnisse 
n. s. tu. ? Wer zwingt im freien Staat ins Kloster 
zu gehen, wer zwingt int Kloster ztt verbleiben? Geht 
aber der Staat nicht weit genug, wenn er den 
Austritt zu jeder Stunde frei läßt, und so wenig er 
bei dem Ausgang seine Gendarmen aufstellt, fo wenig 
soll es der liberale Staat beim Eingang thun. Oder 
thuen es jene Länder, wo neben unserm Vaterlande die 
politische und individuelle Freiheit am meisten entwickelt 
ist und wo wir darum einzig ztt Rathe gehen dürfen, 
thuen es Großbritannien, Belgien, Nordamerika? Der 
Staat, meine Herren, hat nicht nur keine Pflicht, er 
hat kein Recht, so weit ztt gehen, sonst führt uns die 
Konsequenz ans dem liberalen Staat, dem Rechtsstaat 
in den omnipotenten, väterlich bevormundenden Polizei-
staat zurück, wo auf alle fünf Schritte ein Schlagbaum 
unser harrt. 

Meute Herrett, es liegt aber auch weder praktisches 
Bedürfniß noch Convenienz in einem solchen Schritte. 
Wo sind denn seit mehreren Dezettttiett neue Klöster von 
irgend welcher Bedeutung, ich will nicht sagen Gesähr-

lichkeit, auf vaterländischem Gebiet entstanden, und es 
wird auch Niemand im Ernste behaupten können, daß 
hier ztt ^attde die Tendenz zttr Klostergründnng waltet. 
Nun, meine Herren, möchte ich tun Alles in der Welt 
nicht, daß die nette Bundesverfassung, der souveränste 
Ast des Schweizervolkes, gegen Windmühlen ankämpfe. 
Oder, meine Herren, Sie müßten unter diese ztt ver-
bietende Klostergründnng die theodosianischen Institute 
stibsumiren wollen, das aber traue ich keinem meiner 
verehrten Kollegen zu, denn diese Institute entsprechen 
zu sehr einem ausgeprägten und ausgebreiteten philau-
tropisch gemeindlichen Bedürfniß vieler Schweizergegen 
den, diese Institute stehen zu sehr aus hnmanitarem Bo-
den, auf dem Standpunkte des freien Associationsgeistes 
unserer Tage, ganz analoge Institute haben ztt sehr das 
Vertrauen und die Anerkennung großmächtiger, attders-
gläubiger Regierungen tmd Völker sich erworben, der 
Stifter dieser Institute war ztt sehr eine sich in der Zeit 
zurechtfindende populäre Erscheinung. Und d a s , meine 
Herren, kann man die Klostergründnng unserer Tage 
nennen. Gegeit das Verbot einer solchen Klostergründnng 
aber würde sich nicht nur das Gefühl der katholischen 
Bevölkerungen, es würde sich Ih r wahrhaft Humanitären 
Gefühl auflehnen. Wie aber wollen Sie formelle Un-
terschiede auffinden, an deren Rigorosität oder Ohn-
macht Pxohibitivgefetze noch immerzu Schanden wurde». 
Oder wollen Sie den hohen Btmdesrath dazu verur-
theilen, kanonische Diffikultäten zu studireu und in ober-
polizeilicher Praxis gegen freiheitliche Grundsätze nnb 
liberale Jnterpretationsiveisen, gegen den rechtlich aber 
energisch bekundeten,Willen der zunächst betroffenen Kreise 
zu verstoßen. Und wieder, meine Herren, wie vereinigt 
sich das mit der Würde eines fortgeschrittenen und freien 
Volkes, wenn dessen gefährdete Kultur gegeit ein • paar 
Klosterfrauen an den Polizeistock appellirt. 

Des Fernern, meine Herrett, ist der konfessionelle 
Friede und die Achtung der religiösen Ueberzeugung zu-
mal unter freien Eidgenossen auch was werth. Wer 
muß Ihnen aber sagen, daß Ansnahmsgesetze, zumal in 
diesem Feld, immer etwas Choquautes haben. Sie 
halten mir entgegen, die Klöster gehören nicht zttr We-
senheit der Kirche, zugegeben, aber sie sind fast so alt 
wie die Kirche, aus dieser herausgewachsen tmd von ihr 
protegirt und darum ist es eine Verletzung des konses-
sionellen Rechts- und Ehrgefühls für den katholischen 
Schweizer, wenn er diese Institute durch das oberste 
Grundgesetz geächtet sieht. Der Hohe Bundesrath stellte 
als Eorrelat des großen Grundsatzes der Gewissensfrei-
heit den Grundsatz staatlich kirchlicher Unabhängigkeit 
in den Worten hin: „„Die Kirche sei nicht Fremdling im 
Hause des Staates, noch ein Unterthan desselben, son-
dern mit itnb neben den andern Bürgern dessen freie 
und gleichberechtigte Bürgeritt."" Letzteres ist sie aber 
nicht, wettn die Institute, die aus ihrem Boden ent-
springen, wenn ihre korporativen Lebensättßertmgen ei-
nein andern Rechte als dem gemeinen siechte unterstellt 
sind. 

Schließlich, meine Herren, erlauben Sie mir zwei 
Bemerkungen. Unsere Zeit und unser Land, welche in 
Bezug auf die Kulturentwickelung fo großartige Fort-
schritte auszuweisen haben, dürsten eingedenk sein, daß 
die heute angefochtenen Korporationen auch ihre tiefge-
hende kulturhistorische Bedeutung haben, tmd vulgäre 
Billigkeit darf sie nicht des Schutzes entätißern, den 
ihnen das gemeine Recht gewährt. 


